
   Marktgemeinde Magdalensberg
Görtschitztal Straße 135, 9064 Deinsdorf                                                

                      Tel.: 04224/2213, Fax: 2213-23, e-mail: magdalensberg@ktn.gde.at

Betreff: Jagdpachtzins 2025

K U N D M A C H U N G

Gemäß § 35 des Kärntner Jagdgesetzes K-JG, LGBl. Nr. 21/2000 in der derzeit gültigen Fassung 
LGBl Nr. 21/2025 wurde die Abrechnung des Jagdpachtzinses für das Jahr 2025 erstellt. 

Das Verzeichnis, das die Grundeigentümer, die dazugehörigen Flächen sowie die auszubezah-
lenden Beträge beinhaltet, wird durch zwei Wochen, in der Zeit 

vom 26. Jänner bis 09. Feber 2026

am Marktgemeindeamt Magdalensberg während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme 
aufgelegt. 

Beschwerden gegen die Abrechnung oder gegen die Feststellung der Anteile sind während der 
Kundmachungsfrist schriftlich beim Bürgermeister einzubringen. Die Auszahlung der Beträge an die 
Grundeigentümer erfolgt bis Ende Feber 2026.

Diese Kundmachung ergeht auch an die im Verteiler angeführten Gemeinden mit dem Ersuchen um 
Anschlag an der Amtsstafel sowie Rücksendung der Kundmachung nach Ablauf der 
Kundmachungsfrist mit der Anschlagsklausel. 

Der Bürgermeister

Andreas Scherwitzl

Angeschlagen am: 26.01.2026 Abgenommen am:

Abteilung: Buchhaltung
Bearbeiter: Feichter Sabine
Telefon: 04224/2213-28
Fax: +43 4224 / 22 13 DW 23
E-Mail: sabine.feichter@ktn.gde.at

Zahl: D/1120/2026
Datum: 26.01.2026



Ergeht an (mit der Bitte um Kundmachung):
1. Magistrat Klagenfurt, 9010 Klagenfurt
2. Marktgemeinde Brückl, 9371 Brückl
3. Marktgemeinde Poggersdorf, 9130 Poggersdorf
4. Marktgemeinde Maria Saal, 9063 Maria Saal
5. Gemeinde St. Georgen am Längsee, 9314 Launsdorf
6. Stadtgemeinde St. Veit an der Glan, 9330 St. Veit an der Glan
7. Anschlagtafel im Hause
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